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Carle ſoll auch haben und nieſſen die Gerechtigkeit , Guͤllten vnnd Nutzungen , die
wir haben zu dem Viertheil zu Ingweiler , nach Laut der Brieue vnnd Verſchrei⸗

bung , vor Zeitten daruͤber gegeben , Alß die vff vnnß vnnd Ine weiſendt , Item der⸗

ſelbe Carle und ſeine Erben Mannes Geſchlecht des Stammens Baden ſollen zu den

Lehenen , die er zu leihen hatt , Geiſtlichen vnnd weltlichen , die zu der Marggraue⸗
ſchaft Hachberg , den Graueſchafften Sponheim vnnd den Graueſchafften und Herr⸗
ſchafften Hoͤhingen, Lahr , Mahlberg vnnd Dierſperg gehörendt , nach vunßerm
Todt auch haben Alle Mannſchafft , Lehenſchafft vnnd Manne , Geiſtliche vnnd

weltliche , die ſich gebuͤhren zu leihen , obwendig der Oſe Inn der Mortenaw vnnd

daß Landt uff hieſeyt Rheins von der Marggrayſchafft Baden vnnd der Graueſchaft
zu Eberſtein darruͤerendt , vnnd auch Ihenſeits Rheins Im Elſaß , vnnd vmb

Straßburg gelegen .

Dieſer Antheil Lande , welchen M . Carl von ſeinem Herrn Vatter erhalten
hatte , bekam gleich in dem folgenden Jahre einen anſehnlichen Anwachs , da ſein
Bruder Marggr . Georg den geiſtlichen Stand angenommen hatte , und ſeinen
Theil Landes unter M . Carl und Bernhardt vertheilte , nach dem Brief zu Pforz⸗
heim auf Samſtag Sannct Lanrentientag 1454 . Ja die goͤttliche Schickung
fuͤgte es , daß er ein Herr der geſamten Lande ſeines Herrn Vatters wurde , da auch
M . Bernhardt ſich von dem Hofleben entfernte , und ſeine Tage in der Stille
zuzubringen ſich entſchloſſen ; wie ſchon mit mehrerm im Leben ſeines Herrn Vat⸗
ters gezeigt worden .

So muß der Wille derer Eltern auch oft wieder der Kinder Gedanken in die
Erfuͤllung gehen . Wir erinnern uns eine alte Verſchreibung vom Jahr 1380 . von

M . Bernhardt und Rudolphen geleſen zu haben , nach welcher die Marggraue⸗
ſchaft Baden oͤwiglich nihe weiter dann in Iwo Sennde zertheilt werden ſolle .
Es bezeugen auch die Geſchichte unſers wertheſten Badenlandes , daß , wann je nachhe⸗
ro ein Vatter eine Theilung unter mehrere Kinder gemacht hat , ſolche von keiner
Dauer geweſen iſt , ſondern die Lande entweder wider unter Einen Herrn zuſammen
gekommen , oder wenigſtens nur auf zwey Linien , wie ſeit Marggr . Philipps Ab⸗
ſterben 1533 . bishero verblieben ſind . Uunſtre ſtudirende Jugend kan dieſes als ei⸗
nen Beweiß aus der Erfahrung anſehen , wie der groͤſte Geſetzgeber den Gehorſam
nicht nur von ſolchen Kindern fordere , die in niedern Huͤtten gebohren ſind , ſon⸗
dern auch diejenige dazu verbinde , welche ihre Wohnungen in den koſtbarſten Pal⸗
laͤſten haben .

Betrachtet man die Groſſen dieſer Welt als chriſtliche Regenten , ſo ſtellet man

ſie ſich gemeiniglich theils im Harniſch mit dem Commando Stab , theils auf dem
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